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Pressemitteilung 

EU-Kommission bemängelt den Schutz von Asylbewerbern zu recht 

Die EU-Richtlinie zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern, die besondere Versorgung und Betreuung von vulnerablen Personen vorsieht, wurde in Deutschland nicht umgesetzt. Besonderen Schutz genießen sollten Menschen mit schweren psychoreaktiven Traumafolgen und weitere vulnerable schutzbedürftige Personengruppen wie Kinder, Schwangere oder Kranke.

Es gibt bisher für Deutschland keine validen empirischen Daten, wie hoch die Quote von Menschen ist, die an psychoreaktiven Traumafolgen leiden und unter die oben zitierte Richtlinie fallen müssten. Aus internationalen Studien sowie aus ersten Einzelbeobachtungen darf man zu Recht davon ausgehen, dass etwa 40% der Flüchtlinge eine psychoreaktive Traumastörung aufweisen und spezieller Unterstützung und Hilfe bedürfen. Hinzu kommen noch Partner und Kinder, die ebenfalls dringend der speziellen Hilfe und Unterstützung bedürfen.

Bisher ist es eher dem Zufall überlassen, ob jemand aus diesem Personenkreis die erforderliche Hilfe und Unterstützung erhält. Ungefähr 7.300 Klientinnen erfahren im Jahr durch die spezialisierten Behandlungszentren für Flüchtlinge die nötige Betreuung und Behandlung. Das ist nur ein geringer Teil der Flüchtlinge, die besonderen Schutz und Behandlung benötigen. Unter diesen Klientinnen verfügen allerdings nur circa 10 –15 % über einen gesicherten Aufenthaltsstatus.

Menschen, die Folter oder sonstige schwere Formen der Gewalt erlebt haben, suchen nur sehr selten direkt um Hilfe nach. Meistens werden sie von Sozialdiensten weiter verwiesen. Gleichzeitig sieht die Versorgung durch das Asylbewerberleistungsgesetz nur eine Behandlung bei akuten und lebensbedrohlichen Erkrankungen vor. Psychotherapie wird hier nur in Ausnahmefällen genehmigt.

In Deutschland gibt es kein Verfahren oder verbindliche Richtlinien, die festlegen, wie man den obengenannten Personenkreis erkennen und eine Bedürftigkeit feststellen kann. Ohne ein solches Verfahren bleibt allerdings die Feststellung dem Zufall überlassen. Viele betroffene Flüchtlinge erhalten damit keine Behandlung und Unterstützung.

In den Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge sollte ein niederschwelliges Angebot einer Beratung, eines aufklärenden Gespräches oder ersten Exploration durch eine mit diesem Personenkreis erfahrenen Fachkraft, unabhängig von administrativen Strukturen, eingerichtet werden. Dieser Dienst sollte jedem Flüchtling offen stehen. Speziell ausgebildete Sprachmittler sollten zur Verfügung stehen.

REFUGIO München plant, ein derartiges niederschwelliges Angebot zu erproben, damit psychisch schwer belastete Flüchtlinge rechtzeitig in Behandlung kommen können. Besonderes Augenmerk soll dabei auch auf die Fürsorge für die Kinder gelegt werden.
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